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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Vertragspartner und Geltungsbereich 

1.1. Vertragspartner des Kunden sind die Stadtwerke Baden-Baden, Wald-
seestraße 24, 76530 Baden-Baden – nachstehend SWBAD genannt. 

1.2. Die SWBAD erbringen ihre Telekommunikations- und Entertainment-
dienste zu den nachfolgenden Bedingungen. Geschäftsbedingungen des Kun-
den werden nicht Vertragsbestandteil. 

1.3. Die Übertragung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen 
Dritten ist dem Kunden nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
SWBAD gestattet.  

1.4. Die SWBAD können die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag als Ge-
samtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen 
Dritten ohne Zustimmung des Kunden übertragen. Eine Übertragung nach Satz 
1 ist dem Kunden drei Monate im Voraus mitzuteilen. Dem Kunden steht für 
den Fall der Übertragung auf einen Dritten das Recht zu, den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung zu 
kündigen. Hierauf wird der Kunde von den SWBAD in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB sowie 
eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Übertragungen im Sinne 
des Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberührt. 

1.5. Die SWBAD sind berechtigt, die Dienste ganz oder teilweise durch Dritte 
erbringen zu lassen. Sie haften für die Leistungserbringung durch Dritte wie für 
eigenes Handeln. 

1.6. Abweichungen zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen können in 
einem Rahmenvertrag auf Basis dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ver-
einbart werden.  

2. Vertragsabschluss und Lieferbeginn 

2.1. Alle Angebote der SWBAD sowie die hierzu gehörenden Unterlagen sind 
unverbindlich und freibleibend.  

2.2. Der Vertrag zwischen SWBAD und dem Kunden kommt durch einen 
schriftlichen oder elektronischen Auftrag des Kunden und der anschließenden 
schriftlichen Auftragsbestätigung durch die SWBAD in Textform zustande. Al-
ternativ erhält der Kunde ein schriftliches Angebot mit einem individuellen Rah-
menvertrag und darauf aufbauenden Leistungsscheinen von den SWBAD, die 
er gegenzeichnet und zurücksendet. 

2.3. Mit der Auftragsbestätigung oder dem schriftlichen Angebot erhält der 
Kunde den voraussichtlichen Termin des Leistungsbeginns. Die Vertragslaufzeit 
beginnt mit dem tatsächlichen Leistungsbeginn, der vom Vorliegen aller not-
wendigen technischen und rechtlichen Voraussetzungen abhängt. 

2.4. Beauftragt der Kunde die SWBAD mit der Kündigung eines bestehenden 
Vertrags bei einem vorhergehenden Lieferanten und einer damit verbundenen 
Rufnummernübernahme, beginnt die Lieferung frühestens am Tag nach Ablauf 
des bestehenden Vertrages.  

2.5. Die Lieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden, es 
sei denn, der Kunde fordert die SWBAD hierzu ausdrücklich auf. 

3. Leistungsbeschreibung  

3.1. Art, Umfang und Einschränkungen der vereinbarten Leistungen der 
SWBAD ergeben sich aus den Produktinformationsblättern, der Leistungsbe-
schreibung sowie Preisliste oder aus einem individuellen Rahmenvertrag und 
den darauf aufbauenden Leistungsscheinen und Produktinformationen für Ge-
werbekunden. Andere als die in den Dokumenten in Satz 1 ausdrücklich be-
nannten Dienste und Anwendungen sind nicht geschuldet. 

3.2. Unbeschadet ihres Sperrrechts dürfen die SWBAD den Datenverkehr zu 
Störungsquellen einschränken oder unterbinden, soweit dies zur Vermeidung 
von Störungen in den Telekommunikations- und Datenverarbeitungssystemen 
der Nutzer erforderlich ist. Weitere Hinweise zur Sicherheit und Qualität erhält 
der Kunde in den Dokumenten „Messungen und Kontrollen“ sowie „Maßnah-
men gegen Bedrohung“ welche im Download-Bereich auf der Internetseite der 
SWBAD unter https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/privatkunden/in-
ternet/download.php abrufbar sind. 

3.3. Der Vertrag hat keine nummernunabhängigen interpersonellen Tele-
kommunikationsdienste, Übertragungsdienste für die Bereitstellung von Diens-
ten der Maschine-Maschine-Kommunikation oder Mobilfunk-Dienste zum Ge-
genstand. 

4. Endgeräte 

4.1. Mietet der Kunde das Endgerät, ist der Mietpreis gemäß Preisliste mo-
natlich zu entrichten. Der Kunde hat das Endgerät nach Ende des Vertragsver-
hältnisses innerhalb von 14 Tagen auf seine Kosten und seine Gefahr zurückzu-
geben. Kauft der Kunde das Endgerät, ist der Kaufpreis gemäß Preisliste mit Ab-
schluss des Vertrages fällig. Das Endgerät verbleibt bis zur vollständigen Zah-
lung des Kaufpreises im Eigentum der SWBAD. 

4.2. Ist der Kunde berechtigt, den Vertrag vor Ende der vereinbarten Laufzeit 
zu kündigen, können die SWBAD einen Wertersatz als Entschädigung für vom 
Kunden einbehaltene Endgeräte verlangen. Die Höhe des Wertersatzes ist auf 
den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbarten zeitanteiligen Wert der 
Geräte und/oder auf die Restentgelte, die noch für den Telekommunikations-
dienst angefallen wären, wenn dieser nicht vorzeitig gekündigt worden wäre, 
begrenzt. Mit Zahlung des Wertersatzes des Kunden an die SWBAD werden die 
SWBAD alle etwaigen einschränkenden Bedingungen für die Nutzung der End-
geräte in anderen Telekommunikationsnetzen kostenlos aufheben. 

5. Kommunikation 

5.1. Der Kunde erhält ein Schreiben mit Anmeldenamen und Passwort für 
den Zugang zu seinem persönlichen Postfach auf den Internetseiten der 
SWBAD. Um Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, sollte er diese Zugangsda-
ten unverzüglich ändern.   

5.2. Die gesamte Kommunikation zwischen den SWBAD und dem Kunden 
läuft über sein persönliches Postfach auf den Internetseiten der SWBAD. Die 
SWBAD können dem Kunden über das persönliche Postfach rechtserhebliche 
Erklärungen zur Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses 
Vertrages (z. B. Mitteilungen über den Vertrags- oder Leistungsbeginn etc.) so-
wie z. B. Rechnungen und Einzelverbindungsnachweise zusenden. Zusätzlich er-
hält der Kunde eine Benachrichtigung per E-Mail, dass neue Nachrichten in sei-
nem Postfach gespeichert wurden.  Die SWBAD stellen unentgeltlich sicher, 
dass der Kunde während eines angemessenen Zeitraums nach Beendigung des 
Vertrages weiterhin Zugang zu seinem persönlichen Postfach hat.  

5.3. Wünscht der Kunde die Kommunikation per Brief, werden ihm die Ge-
bühren dafür entsprechend der jeweils aktuell gültigen Preisliste in Rechnung 
gestellt.   

5.4. Der Kunde wird bei jeder Form der Kommunikation oder Zahlung die ein-
deutige Zuordnung zu sich, z. B. über die Kundennummer, gewährleisten. 

6. Anbieterwechsel/Rufnummernmitnahme 

6.1. Im Falle eines Anbieterwechsels haben die SWBAD sicherzustellen, dass 
die Leistung gegenüber dem Kunden nicht unterbrochen wird, bevor die ver-
traglichen und technischen Voraussetzungen für einen Anbieterwechsel vorlie-
gen, es sei denn, der Kunde verlangt dieses. Der aufnehmende Anbieter stellt 
sicher, dass die Aktivierung des Telekommunikationsdienstes am mit dem Kun-
den ausdrücklich vereinbarten Tag unverzüglich erfolgt. Schlägt der Wechsel 
innerhalb dieser Frist fehl, gilt Satz 2 entsprechend. 

6.2. Wird der Dienst des Kunden bei einem Anbieterwechsel länger als einen 
Arbeitstag unterbrochen, kann der Kunde von den SWBAD für jeden Arbeitstag 
der Unterbrechung eine Entschädigung von 10 € oder 20 % des vertraglich ver-
einbarten Monatsentgelts bei Verträgen mit gleichbleibendem monatlichem 
Entgelt, je nachdem, welcher Betrag höher ist, verlangen, es sei denn, der 
Kunde hat die Verlängerung der Unterbrechung zu vertreten. 

6.3. Wird ein vereinbarter Kundendienst- oder Installationstermin von den 
SWBAD versäumt, kann der Kunde von den SWBAD für jeden versäumten Ter-
min eine Entschädigung von 10 € oder 20 % des vertraglich vereinbarten Mo-
natsentgelts bei Verträgen mit gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nach-
dem, welcher Betrag höher ist, verlangen, es sei denn, der Kunde hat das Ver-
säumnis des Termins zu vertreten. Das Recht des Kunden, einen über die Ent-
schädigung hinausgehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. 

https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/privatkunden/internet/download.php
https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/privatkunden/internet/download.php
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Die Entschädigung ist auf einen solchen Schadensersatz anzurechnen; ein sol-
cher Schadensersatz auf die Entschädigung. Darüber hinaus bleibt das Recht 
des Kunden nach Ziffer 6.2 unberührt. 

6.4. Die SWBAD haben ab Beendigung der vertraglich vereinbarten Leistung 
bis zum Ende der Leistungspflicht nach Ziffer 6.1 gegenüber dem Kunden einen 
Anspruch auf Entgeltzahlung. Die Höhe des Entgelts richtet sich nach den ur-
sprünglich vereinbarten Vertragsbedingungen mit der Maßgabe, dass sich die 
vereinbarten Anschlussentgelte um 50 % reduzieren, es sei denn, die SWBAD 
weisen nach, dass der Kunde das Scheitern des Anbieterwechsels zu vertreten 
hat. Die SWBAD haben das Entgelt nach dieser Ziffer 6.4 Satz 1 tagesgenau ab-
zurechnen. 

6.5. Die Mitnahme der Rufnummer erfolgt gemäß dem in der Leistungsbe-
schreibung geschilderten Prozess. Die Mitnahme der Rufnummer und deren 
technische Aktivierung erfolgen an dem mit dem Kunden vereinbarten Tag, 
spätestens innerhalb des folgenden Arbeitstages. Erfolgen die Mitnahme der 
Rufnummer und deren technische Aktivierung nicht spätestens innerhalb des 
folgenden Arbeitstages, kann der Kunde von dem abgebenden und/oder an-
nehmenden Anbieter, je nachdem, welcher die Verzögerung zu vertreten hat, 
eine Entschädigung von 10 € für jeden weiteren Tag der Verzögerung verlan-
gen. Das Recht des Kunden, einen über die Entschädigung hinausgehenden 
Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Die Entschädigung ist auf einen 
solchen Schadensersatz anzurechnen; ein solcher Schadensersatz auf die Ent-
schädigung. 

6.6. Der Kunde ist bei der Rufnummernmitnahme insbesondere verpflichtet 
das von den SWBAD bereitgestellte Formular auszufüllen und dieses den 
SWBAD bis zu einem Monat nach Ende des Vertrages mit dem bisherigen TK-
Anbieter zu übersenden. Kommt der Kunde seinen Mitwirkungspflichten bei 
der Rufnummernmitnahme nicht wie erforderlich nach, sodass die Kündigung 
und die Mitnahme nicht erfolgreich beantragt werden können, wird der An-
schluss ausschließlich mit neuen Rufnummern bereitgestellt. Dies gilt insbeson-
dere auch für den Fall, dass der Kunde die seitens der SWBAD im Kundenauftrag 
weitergeleitete Kündigung seines bisherigen Vertrages gegenüber dem bisheri-
gen Anbieter zurücknimmt bzw. widerruft, es sei denn, der Kunde hat auch sei-
nen Vertrag mit den SWBAD zulässigerweise widerrufen. 

6.7. Der Kunde ist verpflichtet, das Fehlschlagen eines Anbieterwechsels un-
verzüglich den SWBAD anzuzeigen. 

7. Beanstandungen/ Rechte des Kunden bei Leistungsstörungen 

7.1. Der Kunde kann sich im Zusammenhang mit Beschwerden über das Ver-
tragsverhältnis, insbesondere zur Qualität der Dienstleistungen, Vertragsdurch-
führung und Abrechnung, an die SWBAD auf folgenden Wegen wenden: Stadt-
werke Baden-Baden, Waldseestraße 24, 76530 Baden-Baden, E-Mail: internet-
werke@swbad.de. Die SWBAD bearbeiten Beanstandungen und Beschwerden 
üblicherweise innerhalb von 14 Tagen, dies gilt insbesondere für Beanstandun-
gen zu den Themen Qualität der Dienstleistungen, Vertragsdurchführung und 
Abrechnung. Die vorstehend angegebene Bearbeitungsdauer stellt keine ver-
bindliche Bearbeitungszeit dar, sondern nur die voraussichtliche übliche Bear-
beitungsdauer.  

7.2. Der Kunde kann eine erteilte Abrechnung nach Zugang innerhalb einer 
Frist von acht Wochen beanstanden. Im Falle der Beanstandung werden die 
SWBAD dem Kunden das Verbindungsaufkommen als Entgeltnachweis nach 
den einzelnen Verbindungsdaten aufschlüsseln und eine technische Prüfung 
durchführen, es sei denn, die Beanstandung ist nachweislich nicht auf einen 
technischen Mangel zurückzuführen. Bei der Aufschlüsselung des Verbindungs-
aufkommens wahren die SWBAD die datenschutzrechtlichen Belange etwaiger 
weiterer Nutzer des Anschlusses. Der Kunde kann innerhalb der Beanstan-
dungsfrist verlangen, dass ihm der Entgeltnachweis und die Ergebnisse der 
technischen Prüfung vorgelegt werden. Erfolgt die Vorlage nicht binnen acht 
Wochen nach einer Beanstandung, erlöschen bis dahin entstandene Ansprüche 
der SWBAD aus Verzug. Die mit der Abrechnung geltend gemachte Forderung 
wird mit der verlangten Vorlage fällig. 

7.3. Soweit aus technischen Gründen keine Verkehrsdaten gespeichert oder 
für den Fall, dass keine Beanstandungen erhoben wurden, gespeicherte Daten 
nach Verstreichen der in Ziffer 7.4 geregelten Frist oder auf Grund rechtlicher 
Verpflichtungen gelöscht worden sind, treffen die SWBAD weder eine Nach-
weispflicht für die erbrachten Verbindungsleistungen noch die Auskunftspflicht 
für die Einzelverbindungen. Dies gilt auch, wenn der Kunde nach einem deutlich 
erkennbaren Hinweis auf diese Folgen verlangt hat, dass Verkehrsdaten ge-
löscht oder nicht gespeichert werden. 

7.4. Den SWBAD obliegt der Nachweis, dass sie den TK-Dienst oder den Zu-
gang zum Telekommunikationsnetz bis zu dem Übergabepunkt, an welchem 
dem Kunden der Netzzugang bereitgestellt wird, technisch fehlerfrei erbracht 
haben. Ergibt die technische Prüfung nach Ziffer 7.2 Mängel, die sich auf die 
Berechnung des beanstandeten Entgelts zu Lasten des Kunden ausgewirkt ha-
ben können oder wird die technische Prüfung später als zwei Monate nach der 
Beanstandung durch den Kunden abgeschlossen, wird widerleglich vermutet, 
dass das in Rechnung gestellte Verbindungsaufkommen der SWBAD unrichtig 
ermittelt ist. Soweit der Kunde nachweist, dass ihm die Inanspruchnahme von 
Leistungen der SWBAD nicht zugerechnet werden kann, haben die SWBAD kei-
nen Anspruch auf Entgelt gegen den Kunden. Der Anspruch entfällt auch, so-
weit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Dritte durch unbefugte Verän-
derungen an öffentlichen Telekommunikationsnetzen das in Rechnung ge-
stellte Verbindungsentgelt beeinflusst haben. 

7.5. Im Falle von anhaltenden oder häufig auftretenden erheblichen Abwei-
chungen zwischen der tatsächlichen und der im Vertrag angegebenen Leistung 
eines Telekommunikationsdienstes mit Ausnahme eines Internetzugangsdiens-
tes ist der Kunde, der Verbraucher ist, unbeschadet sonstiger Rechtsbehelfe 
berechtigt, das vertraglich vereinbarte Entgelt für den nicht vertragskonform 
geleisteten Vertragsbestandteil zu mindern oder den Vertrag außerordentlich 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in entsprechender Anwendung von 
§ 314 Abs. 2 BGB zu kündigen. Bei der Minderung ist das vertraglich vereinbarte 
Entgelt in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem die tatsächliche Leistung 
von der vertraglich vereinbarten Leistung abweicht. Im Falle des vollständigen 
Ausfalls eines Dienstes ist eine erhaltene Entschädigung nach Ziffer 13.9 auf die 
Minderung anzurechnen. Für die Entschädigung des Anbieters im Fall einer 
Kündigung gilt § 56 Abs. 4 Satz 2 bis 4 TKG entsprechend. 

8. Pflichten des Kunden 

8.1. Der Kunde 
a. nutzt die bereitgestellten Dienste ausschließlich zu den vertraglich ver-

einbarten Zwecken und in dem vertraglich vereinbarten Umfang. 
b. teilt den SWBAD Änderungen des Namens, der Anschrift, der Bankver-

bindung, der Telefonnummer(n) sowie der E-Mail-Adresse unverzüglich 
mit. 

c. muss seine persönlichen Zugangsdaten geheim halten und sonstige Si-
cherheitsvorkehrungen treffen, um seine Endgeräte und die bereitge-
stellten Dienste vor dem unberechtigten Zugriff von Dritten zu schützen 
(z. B. Nutzung einer Firewall und das regelmäßige Einspielen von Up-
dates). Der Kunde ändert unverzüglich seine Zugangsdaten, falls zu ver-
muten ist, dass unberechtigte Personen die Zugangsdaten kennen. 

d. beachtet die Schutz- und Persönlichkeitsrechte Dritter. 
e. trifft geeignete Maßnahmen bei der Nutzung der bereitgestellten 

Dienste, um andere Nutzer, insbesondere Minderjährige, vor jugendge-
fährdenden sowie rechtswidrigen oder sittenwidrigen Inhalten zu schüt-
zen. Des Weiteren stellt der Kunde sicher, dass Angebote, die geeignet 
sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchti-
gen, Kindern oder Jugendlichen der betroffenen Altersstufe nicht zu-
gänglich gemacht werden. Dies stellt der Kunde insbesondere sicher, in-
dem er ihm zur Verfügung gestellte Passwörter nicht an diese Altersgrup-
pen weitergibt. 

f. ist verpflichtet, auch die Entgelte zu zahlen, die durch befugte oder un-
befugte Nutzung der Dienste durch Dritte entstanden sind, es sei denn, 
er hat eine unbefugte Benutzung nicht zu vertreten. Der Kunde stellt si-
cher, dass sämtliche Nutzer die ihn treffenden Pflichten einhalten. 

g. lässt Änderungen am Anschuss ausschließlich durch die SWBAD oder ihre 
Erfüllungsgehilfen durchführen. 

h. trägt die Stromkosten für die Installation, den Betrieb und die Instand-
haltung des Anschlusses sowie der Endgeräte. 

i. verwendet ausschließlich Endgeräte, deren Verwendung in Deutschland 
zulässig ist und die mit einer CE-Kennzeichnung versehen sind und Daten 
ausschließlich unter Nutzung und Anerkennung des vereinbarten stan-
dardisierten Kommunikationsprotokolls zu übermitteln. 

8.2. Dem Kunden ist nicht gestattet 
a. die Dienste der SWBAD ohne Zustimmung der SWBAD Dritten anzubie-

ten. 
b. Entertainment-Dienste selbst oder durch Dritte in der Öffentlichkeit, z. 

B. in einer Gaststätte, wiederzugeben. 
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c. rechts- oder sittenwidrige Inhalte sowie unzumutbare Belästigungen ge-
mäß § 7 UWG, gesetzlich verbotene unerwünschte Werbung oder an-
dere unerwünschte Informationen zu verbreiten. 

d. Angebote abzurufen, kurzfristig zu speichern, online oder offline zugäng-
lich zu machen, zu übermitteln, oder auf solche Informationen hinzuwei-
sen, die einen rechtswidrigen oder sittenwidrigen Inhalt haben. 

e. andere als durch die SWBAD zugeteilte Rufnummernblöcke, Kanäle oder 
Frequenzen zu verwenden. 

8.3. Pauschal abgegoltene Dienste, z. B. Flatrates, dürfen nicht genutzt wer-
den 

a. als Massenkommunikationsdienst, z. B. für Call-Center, Faxbroadcast-
dienste oder Telefonmarketing. 

b. für Verbindungen, die mittels automatisierter Verfahren hergestellt wer-
den. 

c. für Verbindungen, die nicht der direkten Kommunikation, sondern dem 
Zweck dienen, aufgrund der Verbindungsdauer Gegenleistungen von ei-
nem Dritten zu erhalten. 

d. für die Vernetzung von Standorten, Telekommunikationsanlagen oder 
anderen Systemen. 

8.4. Pauschal abgegoltene Telefondienste dürfen zudem nicht genutzt wer-
den 

a. für eine dauerhafte Verbindung, z. B. für eine Umleitung im Rahmen ei-
ner Überwachungs- und Kontrollfunktion. 

b. als Dateneinwahl, um einen Zugang zum Internet oder einem anderen 
Netzwerk zu erhalten. 

c. für Verbindungen, die über die direkte Kommunikation zu einem ande-
ren Teilnehmer hinausgehen, z. B. Konferenz- oder Chat-Dienste. 

8.5. Wurde eine Installation von Endgeräten vereinbart, ist der Kunde ver-
pflichtet, den Mitarbeitern der SWBAD oder den von den SWBAD beauftragten 
Unternehmen Zugang zum vereinbarten Installationsort zu gewähren, um die 
technischen Voraussetzungen für die Erbringung der Leistungen herzustellen. 
Hält der Kunde einen vereinbarten Termin nicht ein und sagt ihn nicht zumin-
dest 24 Stunden vorher ab, können die SWBAD eine Pauschale gemäß Preisliste 
für die vergebliche Anfahrt verlangen.  

8.6. Der Kunde hat bei der Entstörung eine Mitwirkungspflicht. Er ist insbe-
sondere gehalten, vor Abgabe einer Störungsmeldung an die SWBAD im Rah-
men seiner Möglichkeiten zu überprüfen, ob die Störung möglicherweise au-
ßerhalb des Verantwortungsbereichs der SWBAD liegt (z. B. Störungsursache in 
den Endgeräten des Kunden). Hat der Kunde die gemeldete Störung allein oder 
weit überwiegend zu vertreten, sind die SWBAD berechtigt, dem Kunden die 
durch die Entstörung entstehenden Kosten aufzuerlegen („ungerechtfertigte 
Störungsmeldung“). In diesem Fall entfällt das Recht des Kunden, nach Ziffer 
6.3 eine Entschädigung zu verlangen. 

8.7. Ist die Leistungserbringung zur Entstörung, insbes. ein Einsatz des Ser-
vicetechnikers vor Ort, aus vom Kunden zu vertretenden Gründen nicht oder 
nicht unverzüglich möglich (z. B. keine Terminvereinbarung möglich, zum Ter-
min nicht anwesend, keine ausreichenden Angaben zur Störungsbeschreibung), 
entfällt die Wiederanlaufzeit gemäß der Leistungsbeschreibung. Wenn erfor-
derlich, wird ein neuer Termin vereinbart; eine ggfs. zusätzlich erforderliche 
Anfahrt wird gemäß der Preisliste berechnet. 

9. Vertragslaufzeit und Kündigung 

9.1. Die Mindestvertragslaufzeiten sowie Kündigungs- und Verlängerungs-
fristen sind in den jeweiligen Produktinformationsblättern für Privatkunden 
und Produktinformationen für Geschäftskunden angegeben. Nach Ablauf der 
Mindestvertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag automatisch um die Verlän-
gerungsfrist, wenn der Kunde nicht innerhalb der Kündigungsfrist zum Ver-
tragsende gekündigt hat. Nach Verlängerung des Vertrages ist der Privatkunde 
berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zu kündigen. Die 
SWBAD werden den Kunden rechtzeitig vor jeder automatischen Verlängerung 
des Vertrages darauf hinweisen, dass die Verlängerung bevorsteht, ihn auf die 
Möglichkeit der Kündigung zum Zeitpunkt der Verlängerung sowie auf das nach 
Eintritt der Verlängerung bestehende Kündigungsrecht mit Frist von einem Mo-
nat hinweisen. 

9.2. Jede Kündigung des Vertrags bedarf der Textform, z. B. per Brief oder E-
Mail. Mit der Kündigung des Vertrags enden auch die Regelungen über zusätz-
lich gebuchte Optionen. 

9.3. Das Recht des Kunden und der SWBAD aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Frist zu kündigen, bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zah-
lungsverpflichtungen in Höhe von mindestens 100,00 € in Verzug ist und die 
SWBAD die Kündigung mindestens zwei Wochen zuvor schriftlich angedroht ha-
ben. Bei der Berechnung des Betrages nach Satz 2 bleiben nicht titulierte For-
derungen, die der Kunde form- und fristgerecht und schlüssig begründet bean-
standet hat, außer Betracht. Ebenso bleiben nicht titulierte bestrittene Forde-
rungen Dritter außer Betracht. Dies gilt auch dann, wenn diese Forderungen 
abgetreten worden sind. Sofern der Zahlungsverzug einen Dienst betrifft, der 
Teil eines Angebotspakets ist, werden die SWBAD die Kündigung auf den be-
troffenen Bestandteil des Angebotspakets beschränken. Ein wichtiger Grund 
liegt weiterhin vor, wenn der begründete Verdacht besteht, dass der Anschluss 
des Kunden missbräuchlich (z. B. unter Verstoß gegen die Pflichten gemäß Zif-
fer 8) benutzt oder von Dritten manipuliert wird und die SWBAD die Kündigung 
zwei Wochen zuvor schriftlich angedroht haben. § 314 BGB bleibt unberührt. 

9.4. Damit im Falle eines Anbieterwechsels bzw. der Rufnummernmitnahme 
der Dienst nicht oder nicht länger als einen Kalendertag unterbrochen wird, 
muss der Kunde seinen Vertrag mit den SWBAD fristgerecht gekündigt haben. 
Der vom neuen Anbieter übermittelte und vollständig ausgefüllte Anbieter-
wechselauftrag sollte hierzu spätestens sieben Werktage, (montags bis frei-
tags) vor dem Datum des Vertragsendes bei den SWBAD eingehen. Das Recht 
des Kunden nach § 59 Abs. 6 Telekommunikationsgesetz (TKG), die Rufnum-
mernmitnahme bis zu einem Monat nach Vertragsende beantragen zu können, 
bleibt unberührt. 

9.5. Für die Erbringung der Dienste durch die SWBAD ist ein Grundstücksnut-
zungsvertrag und ggf. ein Gestattungsvertrag für die Zuleitung erforderlich. Für 
den Fall, dass der Eigentümer bzw. Rechtsinhaber diese Verträge kündigt, endet 
der Liefervertrag mit dem Kunden automatisch mit dem Erlöschen des Nut-
zungsrechts ohne, dass es einer Kündigung bedarf.  

10. Kündigung von Paketverträgen mit Verbrauchern 

10.1. Wenn ein Dienstpaket oder ein Dienst- und Endgerätepaket, welches 
dem Kunden angeboten wird, mindestens einen Internetzugangsdienst oder ei-
nen öffentlich zugänglichen nummerngebundenen interpersonellen Telekom-
munikationsdienst (sog. Paketvertrag) umfasst, gelten die §§ 52 und 54 Abs. 3, 
§§ 56, 57 und 59 Abs. 1 TKG für alle Elemente des Pakets einschließlich derjeni-
gen Bestandteile, die ansonsten nicht unter jene Bestimmungen fallen. 

10.2. Wenn ein Bestandteil des Pakets nach Ziffer 10.1 bei Nichteinhaltung der 
Vertragsbestimmungen oder nicht erfolgter Bereitstellung vor dem Ende der 
vereinbarten Vertragslaufzeit kündbar ist, kann der Kunde anstelle der Kündi-
gung des einzelnen Vertragsbestandteils den Vertrag im Hinblick auf alle Be-
standteile des Pakets kündigen. 

11. Preise, Abrechnung sowie Preisanpassung 

11.1. Das vom Privatkunden zu zahlende Entgelt setzt sich zusammen aus dem 
monatlichen Preis für den Anschluss an das Breitbandnetz gemäß Preisliste, 
dem – bei Miete – monatlichen oder – bei Kauf – einmaligen Preis für das End-
gerät gemäß Preisliste sowie etwaigen Entgelten für zusätzliche Leistungen ge-
mäß Preisliste. Das von Gewerbekunden zu zahlende Entgelt wird individuell 
vereinbart. 

11.2. Das Entgelt nach Ziffer 11.1 erhöht sich um die Verbindungspreise nach 
der Preisliste. Diese Preise beruhen auf Vorleistungspreisen anderer Anbieter. 
Änderungen der Vorleistungspreise führen zu entsprechenden Änderungen der 
Verbindungspreise nach der Preisliste. Die Änderungen der Verbindungspreise 
werden in dem Zeitpunkt und dem Umfang wirksam, in dem die Vorleistungs-
preise gegenüber den SWBAD wirksam werden. 

11.3. Wird das Erbringen der vertraglich vereinbarten TK-Dienste nach Ver-
tragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 11.1 und 11.2 nicht genannten Steuern 
oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die 
hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt 
entsprechend, falls die Erbringung der TK-Dienste nach Vertragsschluss mit ei-
ner hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d.h. keine Buß-
gelder o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für 
die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der 
jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei Erstattungen zu einer ent-
sprechenden Preisreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit 
die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertrags-
schluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung 
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der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die 
Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Rege-
lung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Endgerät oder nach Nut-
zungsdauer) zugeordnet werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab 
dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine sol-
che Weiterberechnung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert. 

11.4. Zusätzlich fällt auf das Entgelt nach Ziffer 11.1 und auf die Verbindungs-
preise nach Ziffer 11.2 sowie auf etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und 
sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 11.3 die Umsatzsteuer in 
der jeweils geltenden Höhe an. 

11.5. Bei Verträgen mit Privatkunden sind die monatlichen Entgelte, begin-
nend mit dem Tag der betriebsfähigen Bereitstellung der Telekommunikations- 
und Entertainmentdienste, für den Rest des Monats anteilig zu zahlen. Die 
Rechnungslegung der monatlichen Entgelte erfolgt jeweils zu Beginn des abzu-
rechnenden Monats. Die Rechnungslegung für Gewerbekunden erfolgt jeweils 
nach dem Ende der in den Produktinformationen geregelten Rechnungsperi-
ode.  

11.6. Die Rechnung wird mit Zugang sofort fällig. 

11.7. Bei einem erteilten SEPA-Lastschriftmandat buchen die SWBAD den 
Rechnungsbetrag frühestens fünf Werktage nach Zustellung der Rechnung ins 
persönliche Postfach des Kunden und Benachrichtigung per E-Mail ab.  

11.8. Wurde durch den Kunden kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, hat er den 
Rechnungsbetrag spätestens bis zum zehnten Tag nach Rechnungszugang auf 
das auf der Rechnung angegebene Konto der SWBAD zu zahlen. 

11.9. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen Gegenansprü-
chen geltend machen, die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Das Leis-
tungsverweigerungsrecht des § 320 GBG bleibt hiervon unberührt. 

11.10. Vorauszahlungssysteme werden nicht angeboten. 

11.11. Die SWBAD sind berechtigt, die Entgeltbestandteile nach Ziffer 11.1 und 
11.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige ho-
heitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 11.3 sowie die gesondert in der je-
weils geltenden Höhe an den Kunden weitergegebene Umsatzsteuer nach Zif-
fer 11.4 – durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen ge-
mäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Senkungen). Anlass für eine sol-
che Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der in Ziffer 11.1 und 11.2 
genannten Kosten. Die SWBAD überwachen fortlaufend die Entwicklung dieser 
Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Veränderung der 
Kosten nach Ziffer 11.1 und 11.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpas-
sung nach dieser Ziffer 11.11 bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach 
dieser Ziffer 11.11 erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des ge-
planten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kosten-
steigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig 
zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung der SWBAD nach billigem Er-
messen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; 
diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden un-
günstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, 
also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden 
wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die 
Ausübung des billigen Ermessens der SWBAD gerichtlich überprüfen zu lassen. 
Änderungen der Entgeltbestandteile nach dieser sind nur zum Monatsersten 
möglich, frühestens zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit, soweit eine sol-
che im Vertrag mit dem Kunden festgelegt ist. Preisanpassungen werden nur 
wirksam, wenn die SWBAD dem Kunden die Änderungen einen Monat vor dem 
geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag innerhalb von drei Monaten ab Erhalt der Mitteilung der 
SWBAD ohne Kosten zu kündigen, frühestens auf den Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Preisanpassung. Ausgenommen von diesem Kündigungsrecht sind 
Preisanpassungen, die ausschließlich zum Vorteil des Kunden sind. Hierauf wird 
der Kunde von der SWBAD in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Ausge-
nommen von diesem Kündigungsrecht sind Änderungen des Entgelts, die un-
mittelbar durch Unionsrecht oder innerstaatliches geltendes Recht vorge-
schrieben sind. 

11.12. Wenn eine Preisgleitklausel für ein Produkt in maßgeblichen Produktin-
formationen vereinbart ist, gibt diese an, um welchen Faktor sich ein Preis 
durch die angegebenen Parameter nach oben oder unten verändern kann. 
Sollte der Preis aufgrund der Preisgleitklausel angepasst werden müssen, wer-
den die entsprechenden Parameter in der Rechnung angegeben.  

12. Verzug und Sperre 

12.1. Die SWBAD sind zur Sperrung von Leistungen berechtigt, wenn der 
Kunde bei wiederholter Nichtzahlung und nach Abzug etwaiger Anzahlungen 
mit Zahlungsverpflichtungen in Höhe von mindestens 100,00 € in Verzug ist, die 
SWBAD die Sperre mindestens zwei Wochen zuvor schriftlich angedroht und 
dabei auf die Möglichkeit des Kunden, Rechtsschutz vor den Gerichten zu su-
chen, hingewiesen haben. Bei der Berechnung des Betrages nach Satz 1 bleiben 
nicht titulierte Forderungen, die der Kunde form- und fristgerecht und schlüssig 
begründet beanstandet hat, außer Betracht. Ebenso bleiben nicht titulierte be-
strittene Forderungen Dritter außer Betracht. Dies gilt auch dann, wenn diese 
Forderungen abgetreten worden sind. 

12.2. Die SWBAD dürfen eine Sperre durchführen, wenn der begründete Ver-
dacht besteht, dass der Anschluss des Kunden missbräuchlich (z. B. unter Ver-
stoß gegen die Pflichten gemäß Ziffer 8) benutzt oder von Dritten manipuliert 
wird. 

12.3. Die SWBAD werden die Sperre auf die vom Zahlungsverzug oder Miss-
brauch betroffenen Leistungen beschränken und die Sperre aufheben, sobald 
der Grund bzw. die Gründe für die Sperre entfallen sind. Sofern der Zahlungs-
verzug einen Dienst betrifft, der Teil eines Angebotspakets ist, werden die 
SWBAD nur den betroffenen Bestandteil des Angebotspakets sperren. Bei einer 
Sperre der Telefondienste beschränkt sich die Sperre zunächst auf abgehende 
Telefonverbindungen. Bestehen die zur Sperre führenden Gründe auch eine 
Woche nach Vornahme der Sperre weiter, sind die SWBAD zur Vollsperrung des 
Netzzugangs berechtigt. Im Falle strittiger hoher Rechnungen für Mehrwert-
dienste wird dem Kunden weiterhin Zugang zu einem Mindestangebot an 
Sprachkommunikations- und Breitbandinternetzugangsdiensten gewährt. 

12.4. Im Falle einer Sperre ist der Kunde weiterhin zur Zahlung der nutzungs-
unabhängigen Entgelte gemäß Preisliste verpflichtet. Die Kosten der Unterbre-
chung sowie der Wiederherstellung sind vom Kunden zu ersetzen. Die SWBAD 
stellen dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Preis-
liste in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein 
und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 
nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kos-
ten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pau-
schale. 

13. Servicelevel, Störungen, Rechte des Kunden bei Entstörung 

13.1. Die SWBAD werden Störungen ihrer Dienste im Rahmen der bestehen-
den technischen und betrieblichen Möglichkeiten schnellstmöglich beseitigen. 
Soweit nicht anders vereinbart, gelten die in der Leistungsbeschreibung (Pri-
vatkunden) oder in den Produktinformationen (Gewerbekunden) benannten 
Parameter zu Verfügbarkeit und Entstörung. 

13.2. Die SWBAD bieten dem Kunden die Möglichkeit rund um die Uhr eine 
Störung unter der Telefonnummer +49 7221 277-700, der Faxnummer +49 
7221 277-234 oder der E-Mail-Adresse internetwerke@swbad.de zu melden.  

13.3. Die Service-, Support-, Reaktions-, und Wiederanlaufzeit sowie Verfüg-
barkeit sind in der Leistungsbeschreibung (Privatkunden) und in den Produk-
tinformationen (Gewerbekunden) definiert. 

13.4. Die SWBAD liefern die Dienste innerhalb der vereinbarten Servicezeiten. 

13.5. Die Supportzeit beschreibt den Zeitraum, in dem sich ein qualifizierter 
Mitarbeiter mit der Behebung der Störung beschäftigt.  

13.6. Innerhalb der Reaktionszeit beginnt ein qualifizierter Mitarbeiter mit der 
Behebung einer gemeldeten Störung. 

13.7. Innerhalb einer garantierten Wiederanlaufzeit wird der Dienst durch die 
SWBAD wieder zur Verfügung gestellt.  

13.8. Die Verfügbarkeit beschreibt die Relation zwischen der Summe der Aus-
fallzeiten in Stunden und der theoretisch möglichen Lieferstunden im Betrach-
tungszeitraum von einem Jahr (8.760h). Sie berechnet sich wie folgt: 

𝑉𝑒𝑟𝑓ü𝑔𝑏𝑎𝑟𝑘𝑒𝑖𝑡 (%) =
(8.760ℎ − 𝐴𝑢𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙𝑧𝑒𝑖𝑡 (ℎ))

8.760ℎ
× 100 

13.9. Unterbrechungen zur Durchführung von Servicemaßnahmen werden 
ohne Ankündigung durchgeführt, sofern diese während nutzungsschwacher 
Zeiten vorgenommen werden und es nach Einschätzung der SWBAD nur zu ei-
ner kurzzeitigen Unterbrechung des Dienstes kommt. Wenn mit dem Kunden 

mailto:internetwerke@swbad.de
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eine Verfügbarkeit vereinbart oder eine längerfristige Unterbrechung zwingend 
erforderlich ist, wird eine Unterbrechung zur Durchführung der Servicemaß-
nahmen mindestens eine Woche vor Beginn der Arbeiten mitgeteilt. 

13.10. Falls im Rahmen einer Störungsbeseitigung erforderlich, vereinbaren die 
SWBAD bzw. ein von ihnen beauftragter Servicedienstleister mit dem Kunden 
einen Termin für den Besuch eines Servicetechnikers. Wird ein vereinbarter 
Kundendienst- oder Installationstermin von den SWBAD versäumt, kann der 
Kunde, der Verbraucher ist, für jeden versäumten Termin eine Entschädigung 
von 10 € oder 20 % des vertraglich vereinbarten Monatsentgelts bei einem Ver-
trag mit gleichbleibendem monatlichem Entgelt verlangen, es sei denn, der 
Kunde hat das Versäumnis des Termins zu vertreten.  

13.11. Die nachfolgenden Regelungen in Ziffer 13.11 gelten nur gegenüber Ver-
brauchern. Wenn die SWBAD eine Störung nicht innerhalb eines Kalendertages 
nach Eingang der Störungsmeldung beseitigen können, werden sie den Kunden 
spätestens innerhalb des darauffolgenden Folgetages darüber informieren, 
welche Maßnahmen sie eingeleitet haben und wann die Störung voraussicht-
lich behoben sein wird. Wird die Störung nicht innerhalb von zwei Kalenderta-
gen nach Eingang der Störungsmeldung beseitigt, kann der Kunde ab dem Fol-
getag eine Entschädigung verlangen. Eine Entschädigung kann ab dem dritten 
Arbeitstag pro Tag des vollständigen Ausfalls des Dienstes verlangt werden. Die 
Höhe der Entschädigung beträgt am dritten und vierten Tag 5 € oder 10 % und 
ab dem fünften Tag 10 € oder 20 % der vertraglich vereinbarten Monatsent-
gelte bei Verträgen mit gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nachdem, 
welcher Betrag höher ist. Beruht die vollständige Unterbrechung des Dienstes 
auf gesetzlich festgelegten Maßnahmen nach dem TKG, der Verordnung (EU) 
2015/2120, sicherheitsbehördlichen Anordnungen oder höherer Gewalt, steht 
dem Kunden eine Entschädigung nicht zu. Das Recht des Kunden, einen über 
die Entschädigung nach dieser Ziffer hinausgehenden Schadensersatz zu ver-
langen, bleibt unberührt. Die Entschädigung ist auf einen solchen Schadenser-
satz anzurechnen; ein solcher Schadensersatz ist auf die Entschädigung anzu-
rechnen. 

14. Vertragsänderungen 

14.1. Die AGB können geändert werden, soweit dies zur Anpassung an Ent-
wicklungen erforderlich ist, 
 die bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren und 
 die die SWBAD nicht veranlasst hat oder beeinflussen kann und 
 deren Berücksichtigung die Ausgewogenheit des Vertrages in nicht unbe-

deutendem Maße stören würde und  
 soweit hierdurch wesentliche Regelungen des Vertrags nicht geändert wer-

den. Wesentliche Regelungen sind Regelungen über Art und Umfang der 
vertraglich vereinbarten Dienste und die Laufzeit einschließlich Kündigungs-
regelung. 

14.2. Um Regelungslücken zu schließen, die nicht unerhebliche Schwierigkei-
ten bei der Durchführung des Vertrages verursachen, können die AGB ebenfalls 
geändert werden. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn sich die 
Rechtsprechung zur Wirksamkeit von Bestimmungen dieser AGB ändert, wenn 
eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB von der Rechtsprechung für un-
wirksam erklärt werden oder eine Gesetzesänderung zur Unwirksamkeit einer 
oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB führt. 

14.3. Wenn das Verhältnis von Diensten der SWBAD und der Gegenleistung 
des Kunden nicht zum Nachteil des Kunden verschoben wird, können die AGB 
geändert werden, wenn 
 die Dienste aufgrund der technischen Entwicklung in der bisherigen Form 

nicht mehr erbracht werden können oder 
 neue oder geänderte gesetzliche oder sonstige hoheitliche Vorgaben die Än-

derung der Dienstleistung erfordern. 

14.4. Die SWBAD werden Änderungen der AGB mindestens sechs Wochen vor 
ihrem Wirksamwerden per E-Mail mitteilen. In diesem Fall hat der Kunde das 
Recht, den Vertrag innerhalb von drei Monaten ab Erhalt der Mitteilung ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist, frühestens aber auf den Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Vertragsanpassung ohne Kosten zu kündigen. Bei fehlender 
Kündigung tritt die Rechtsfolge der Geltung der neuen AGB ein. Die SWBAD 
werden den Kunden in der Änderungsmitteilung auf den Beginn der Frist, die 
Bedeutung und die Folgen des Fehlens einer Kündigung gesondert hinweisen. 
Ausgenommen von diesem Kündigungsrecht sind Änderungen, die entweder 
ausschließlich zum Vorteil des Kunden sind, oder rein administrativer Art sind 

und auf den Kunden keine negativen Auswirkungen haben, oder die unmittel-
bar durch Unionsrecht oder innerstaatliches geltendes Recht vorgeschrieben 
sind. 

15. Umzug  

15.1. Im Falle eines Umzugs des Kunden während der Vertragslaufzeit sind die 
SWBAD verpflichtet, die vertraglich geschuldete Leistung am neuen Wohnsitz 
des Kunden ohne Änderung der vereinbarten Vertragslaufzeit und der sonsti-
gen Vertragsinhalte zu erbringen, soweit sie diese dort anbieten. Die SWBAD 
stellen dem Kunden die durch den Umzug des Kunden entstehenden Kosten 
nach tatsächlichem Aufwand – maximal in Höhe der Kosten für die Schaltung 
eines Neuanschlusses gemäß Preisliste – in Rechnung. 

15.2. Die Rechte des Kunden nach Ziffer 6 und zur Rufnummernmitnahme ge-
mäß Leistungsbeschreibung bleiben unberührt. 

15.3. Der Kunde ist verpflichtet, den SWBAD jeden Umzug unverzüglich vorab 
unter Angabe des Umzugsdatums und der neuen Anschrift in Textform mitzu-
teilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens zwei Monate vor dem 
Umzugsdatum erfolgen, um den SWBAD eine rechtzeitige Prüfung der Möglich-
keit zur Versorgung des Kunden an der neuen Anschrift zu ermöglichen. 

15.4. Wird die vertraglich geschuldete Leistung am neuen Wohnsitz nicht an-
geboten, kann der Kunde den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von einem Monat außerordentlich kündigen. Die Kündigung kann mit Wirkung 
zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt er-
klärt werden. 

16. Tarifberatung 

Die SWBAD werden den Kunden hinsichtlich des für ihn besten Tarifs in Bezug 
auf die von den SWBAD angebotenen Dienste unter Berücksichtigung des vom 
Kunden genutzten Umfangs der Dienste einmal pro Jahr informieren. 

17. Messungen, Kontrollen und Sicherheit 

17.1. Die folgenden Informationen sind im Internet unter www.stadtwerke-
baden-baden.de/internetwerke/download veröffentlicht oder können in unse-
ren Geschäftsräumen eingesehen werden. 

a. Informationen über Maßnahmen, mit denen die SWBAD auf Sicherheits- 
oder Integritätsverletzungen sowie auf Bedrohungen oder Schwachstel-
len in ihren Systemen reagiert.  

b. Informationen zu Messungen und Kontrollen des Datenverkehrs die von 
den SWBAD zur Sicherstellung der Qualität und zur Vermeidung von 
Überlastungen durchgeführt werden. 

18. Haftung 

18.1. Soweit eine Verpflichtung der SWBAD zum Ersatz eines Vermögensscha-
dens oder zur Zahlung einer Entschädigung gegenüber einem Kunden besteht 
und nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, ist die Haftung auf 
höchstens 12.500 € begrenzt. Entsteht die Schadenersatzpflicht durch eine ein-
heitliche Handlung oder ein einheitliches Schaden verursachendes Ereignis ge-
genüber mehreren Endnutzern und beruht dies nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, so ist die Schadenersatzpflicht unbeschadet der Begrenzung in 
Satz 1 in der Summe auf höchstens 30 Millionen Euro begrenzt. Übersteigen die 
Entschädigungen, die mehreren Geschädigten auf Grund desselben Ereignisses 
zu leisten sind, die Höchstgrenze, so wird der Schadenersatz in dem Verhältnis 
gekürzt, in dem die Summe aller Schadenersatzansprüche zur Höchstgrenze 
steht. Die Haftungsbegrenzung nach den Sätzen 1 bis 3 gilt nicht für Ansprüche 
auf Ersatz des Schadens, der durch den Verzug der Zahlung von Schadenersatz 
entsteht. 

18.2. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Fehlen einer garantier-
ten Eigenschaft haften die SWBAD für alle darauf zurückzuführende Schäden 
unbeschränkt. 

18.3. Bei leichter Fahrlässigkeit haften die SWBAD im Fall der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. 

18.4. Sollten die SWBAD durch leichte Fahrlässigkeit mit ihrer Leistungserbrin-
gung in Verzug geraten, die Leistungserbringung unmöglich geworden sein o-
der eine wesentliche Pflicht verletzt haben, ist die Haftung für darauf zurückzu-
führende Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypisch vorhersehba-
ren Schaden begrenzt. Eine wesentliche Pflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, 

http://www.stadtwerke-baden-baden.de/internetwerke/download
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deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

18.5. Für den Verlust von Daten haften die SWBAD bei leichter Fährlässigkeit 
unter den Voraussetzungen und im Umfang von Punkt 18.4 nur, soweit der 
Kunde seine Daten regelmäßig so gesichert hat, dass diese mit vertretbarem 
Aufwand wiederhergestellt werden können. Die Vorschrift des Art. 82 DSGVO 
bleibt unberührt. 

18.6.  Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch für die persönliche Haftung 
der Mitarbeiter der SWBAD sowie für Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. 

18.7. Zwingende gesetzliche Regelungen, wie das Produkthaftungsgesetz, 
bleiben unberührt. 

19. Datenschutz und Fernmeldegeheimnis 

19.1. Die SWBAD verpflichten sich umfassend, insbesondere bezüglich ihnen 
bekanntwerdender Umstände der Telekommunikation, das Fernmeldegeheim-
nis nach § 3 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) zu 
achten. 

19.2. Datenschutzrechtliche Hinweise zur Erhebung und Verarbeitung von Be-
standsdaten und Informationen zum Widerspruchsrecht erhält der Kunde in 
der „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ der SWBAD. 

19.3. Alle Personen die mit der Abwicklung des Vertrages betraut werden, 
kennen die einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften in ihrer jeweils 
gültigen Fassung und sind dazu verpflichtet diese zu beachten. 

19.4. Die SWBAD speichern Verkehrsdaten, die für die Berechnung des Ent-
gelts erforderlich sind, bis zu sechs Monate. Hat der Kunde die Höhe der in 
Rechnung gestellten Verbindungsentgelte innerhalb der Frist von Ziffer 7.2 be-
anstandet, ist die SWBAD berechtigt, die Daten bis zur abschließenden Klärung 
der Einwendung zu speichern. 

20. Informationen zu Schlichtung und Online-Streitbeilegung 

20.1. Die SWBAD als Betreiber von öffentlichen Telekommunikationsnetzen 
und als Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste nehmen 
nicht an Verfahren mit Verbrauchern zur außergerichtlichen Streitbeilegung vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. 

20.2. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-
Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für 
die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag o-
der Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an 
den Verbraucherschlichtungsstellen der Europäischen Union zu erhalten. Die 
OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr/. 

20.3. Unsere E-Mail-Adresse ist: internetwerke@swbad.de. 

21. Schlussbestimmungen 

21.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden beste-
hen nicht. 

21.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurch-
führbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. 

21.3. Ist der Kunde kein Verbraucher, ist der Gerichtstand für alle Ansprüche 
aus und aufgrund des Vertrages am Wohnsitz des Kunden. Für Kaufleute im 
Sinne des Handelsgesetzbuches gilt deutsches Recht und der Gerichtsstand Ba-
den-Baden. Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Widerrufsbelehrung 

Wenn Sie den SWBAD als Verbraucher einen Auftrag für eine Dienstleistung un-
ter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z. B. per 
Brief, E-Mail, Telefon, Internet) oder außerhalb von Geschäftsräumen erteilen, 
steht Ihnen ein Widerrufsrecht gemäß nachfolgender Widerrufsbelehrung zu. 

 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerke Baden-Baden, 
Waldseestraße 24, 76530 Baden-Baden, Telefonnummer: +49 7221 277-8500,  
E-Mail: internetwerke@swbad.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein 
mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren.  

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das je-
doch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lie-
ferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt ha-
ben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist.  

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus-
drücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Waren haben Sie unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unter-
richten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn 
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.  

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten 
werden auf höchstens etwa 10,00 € geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen 
Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur 
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist be-
ginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Wider-
rufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienst-
leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 
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